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POLIZEIVERORDNUNG der Gemeinde Greifensee vom 11. Mai 1982
Gestützt auf § 74 des Gesetzes über das Gemeindewesen vom 6. Juni

1926 und auf §12.9 der Gemeindeordnung vom 4. März 1973 erlässt

der Gemeinderat Greifensee folgende Polizeiverordnung:

1. Allgemeine Bestimmungen
§1

Die Polizeiverordnung dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen  
Präambel
Sicherheit und Ordnung, dem Schutz von Personen und Eigentum

sowie vor Immissionen im Gebiet der Gemeinde Greifensee.

Diese Verordnung stellt keine vollständige und abschliessende

Regelung des Übertretungs-Strafrechts dar; sie ist vielmehr eine Er-

gänzung verschiedenster Vorschriften und Verordnungen von Bund,

Kanton und Gemeinde.

§2
Die gemeindepolizeilichen Aufgaben werden unter Aufsicht des Ge-  
Polizeiorgane


meinderates vom Polizeivorstand und den vom Gemeinderat be-

stimmten Polizeiorganen wahrgenommen. Für verkehrslenkende

Aufgaben können das Verkehrskorps der Feuerwehr sowie Verkehrs-

kadetten beigezogen werden.

Die kriminalpolizeilichen Aufgaben sind der Kantonspolizei vorbehal-

ten.

§3
Jedermann ist verpflichtet, den Polizeiorganen auf Verlangen die Per- 
Feststellung der


sonalien anzugeben, Ausweise vorzulegen oder auf andere Weise 
Identität
seine Identität feststellen zu lassen.

Wer polizeilich angehalten wird, ist berechtigt, von Polizeiorganen in

Uniform die Nennung des Namens und von solchen in Zivilkleidung

Einsicht in den Dienstausweis zu verlangen.

§4

Die polizeiliche Festnahme von Personen wegen Störung der öffentli-  
Festnahmen


chen Sicherheit und Ordnung sowie wegen Übertretungen ist nur im

Rahmen von S 74 Abs. 3 des Gemeindegesetzes und § 339 Abs. 2 der

Strafprozessordnung zulässig.

§5
Jedermann ist verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren den Polizei-  
Unterstützung


Organen bei der Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten auf deren Ver-  
der Polizeiorgane
langen hin Hilfe zu leisten.

Die Gemeinde Greifensee haftet für Schäden, die bei solchen Hilfe-

leistungen entstehen. Vorbehalten bleibt 513 des Haftungsgesetzes

§6

Den Anordnungen der Polizeiorgane ist Folge zu leisten. Die davon Be-
Anordnungen der  


troffenen haben Anspruch darauf, vorgängig angehört zu werden.
Polizeiorgane
Das unbefugte Einmischen Dritter und andere Störungen der polizei-

lichen Tätigkeit sind verboten.

Personen, die sich rechtmässigen Anordnungen der Polizeiorgane wi-

dersetzen, falsche Personalangeben machen oder auf polizeiliche

Vorladungen unentschuldigt nicht erscheinen, werden nach den

Strafbestimmungen dieser Verordnung bestraft, sofern nicht die ein-

schlägigen Bestimmungen anderer Gesetze zur Anwendung gelan-

gen.

§7
Die  von  den  Gemeindebehörden  öffentlich  bekanntgegebenen.
Publikationsorgan


Anordnungen und Erlasse polizeilicher Natur sind für jedermann ver-

bindlich. Die Veröffentlichung erfolgt im amtlichen Publikationsorgan

der Gemeinde, nötigenfalls auch im Amtsblatt des Kantons Zürich.

§8

Beschwerden über Polizeiorgane der Gemeinde sowie Einsprachen
Beschwerden und  

gegen Verfügungen des Polizeivorstandes sind schriftlich an den

Einsprachen
Gemeinderat zu richten. Einsprachen gegen polizeiliche Verfügungen

des Gemeinderates an die in der Verfügung genannte Oberinstanz.

2. Einwohnerkontrolle
§9

Wer sich in der Gemeinde niederlässt oder hier eine selbständige Er-
Anmeldung 


werbstätigkeit aufnimmt, hat sich innert 8 Tagen bei der Einwohner-

kontrolle anzumelden.

Wer ohne damit verbundene Erwerbstätigkeit bei Verwandten oder

Bekannten zu Besuch weilt oder sich in Hotels, Pensionen, Heimen

oder Anstalten aufhält, ist von der persönlichen Meldepflicht befreit,

sofern sein Aufenthalt nicht länger als 3 Monate dauert. Bei längerem

Aufenthalt hat die Anmeldung innert 8 Tagen nach Ablauf der drei-

monatigen Frist zu erfolgen.

§10

Bei der Anmeldung sind die Ausweise über die Heimat- und Zivil-
Hinterlegung von  

standsverhältnisse zu hinterlegen.

Ausweisen
In folgenden Fällen sind für unmündige Kinder eigene Ausweisschrif-

ten zu hinterlegen:

a) für Kinder unverheirateter Eltern,

b) für Kinder von Witwen nach der Wiederverheiratung der Mutter

c) für Pflegekinder.

Kinder, die nicht Gemeindebürger sind, haben zu Beginn des Jahres,

in welchem sie 20 Jahre alt werden, eigene Ausweisschriften zu hin-

terlegen. Hinterlegte Ausweise, deren Gültigkeitsdauer beschränkt

ist, sind vor Ablauf zu erneuern oder durch neue zu ersetzen.

Bei Änderungen des Namens oder des Zivilstandes sind innert 30 Ta-

gen neue Ausweise bei der Einwohnerkontrolle zu hinterlegen.

§11

Personen, die in der Gemeinde Logis nehmen, ohne ihre auswärtige
Wochenaufenthalter,

Niederlassung aufzugeben (z. B. Wochenaufenthalt, Nebenniederlas-
Nebenniederlassung
sung, Aufenthalt in Heimen oder Anstalten), haben sich innert 8 Tagen

bei der Einwohnerkontrolle anzumelden und einen Heimatausweis

der Niederlassungsgemeinde zu hinterlegen, aus dem hervorgeht,

dass sie dort ihre Rechte und Pflichten ausüben.

Wochenaufenthalter haben regelmässig wöchentlich in ihre Nieder-

lassungsgemeinde zurückzukehren.

Personen, die dauernd oder wiederkehrend als Aufenthalter gemeldet

sind, kann Frist zum Nachweis angesetzt werden, dass ihr Haupt-

wohnsitz auch tatsächlich anderswo liegt. Gelingt der Nachweis nicht,

so wird unterstellt, sie hätten Niederlassung in Greifensee.

§12

Wer innerhalb der Gemeinde umzieht, hat dies innert 8 Tagen der Ein-
Umzug innerhalb
wohnerkontrolle zu melden. Dabei sind vorzulegen: Von Schweizer-
der Gemeinde
bürgern der Schriftenempfangsschein, gegebenenfalls das Militär-

dienst- und Zivilschutzbüchlein, von Ausländern der Ausländer-

ausweis.

§13

Wer aus der Gemeinde wegzieht, oder eine hier ausgeübte selbständi- 
Wegzug
ge Erwerbstätigkeit aufgibt, hat sich innert 8 Tagen bei der Einwoh-

nerkontrolle unter Rückgabe des Schriftenempfangsscheines oder

Vorweisung des Ausländerausweises abzumelden.

Bei schriftlicher Abmeldung wird für die Nachsendung der Ausweise

eine Gebühr erhoben.

§14

Wer einer Meldepflicht untersteht, hat die notwendigen Angaben 
Richtigkeit der 

vollständig und wahrheitsgetreu zu machen. 

gemachten Angaben
Jeder Einwohner ist berechtigt, alle ihn betreffenden Personaldaten

persönlich bei der Einwohnerkontrolle einzusehen und allenfalls ihre

Berichtigung zu verlangen.

§15
Wer amtliche Aufgaben erfüllt, erhält von der Einwohnerkontrolle die
Datenschutz
Angaben, welche er zur Ausübung seines Amtes benötigt.

Auskünfte an Private werden nur über Name, Vorname, Beruf und

Adresse erteilt, und zwar nur auf persönliche Vorsprache oder schrift-

liches Gesuch hin. Sie sind zu verweigern, wenn kein berechtigtes

Interesse an diesen Angaben glaubhaft gemacht wird, insbesondere,

wenn sie zu Werbezwecken oder für Wahlpropaganda verlangt wer-

den oder wenn begründeter Verdacht missbräuchlicher Verwendung

besteht.

Kollektivauskünfte werden nicht erteilt. Der Gemeinderat kann jedoch

ein amtliches Adressverzeichnis herausgeben oder durch Private her-

ausgeben lassen.

3. Schutz der Personen sowie der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung

§16

Es ist verboten, Personen zu belästigen, zu erschrecken oder in ihrer
Grundsatz
persönlichen Sicherheit zu gefährden.

§17

Jede wissentliche oder wiederholte fahrlässige Beunruhigung der Be-
Beunruhigung
völkerung durch falschen Alarm, durch Missbrauch von Alarm-

anlagen, Notrufen und Notsignalen ist verboten und wird nach den

Strafbestimmungen dieser Verordnung bestraft, sofern nicht §10 des

Straf- und Vollzugsgesetzes zur Anwendung gelangt.

§18

Schiessen und Hantieren mit Schusswaffen jeglicher Art auf öffentli-
Schiessen/  

chem Grund sind verboten. 

Schiessgelände
Schiessübungen mit Munition, deren Treibladung aus Pulver besteht,

sowie mit der Armbrust und mit Sportpfeilbogen dürfen nur auf Anla-

gen, die für diesen Zweck besonders eingerichtet sind, durchgeführt

werden.

Luft- und Gasdruckwaffen dürfen auf Privatgrund nur verwendet wer-

den, wenn eine Gefährdung oder Belästigung ausgeschlossen ist.

Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Schiess-

zeiten, die militärischen Übungen und die Tätigkeit der Polizeiorgane.

Abgesperrtes oder entsprechend signalisiertes Schiessgelände und

die dazu gehörenden gefährdeten Zonen dürfen während Schiess-

übungen weder betreten noch befahren werden.

§19

Das Abbrennen von Feuerwerk ist nur am 1. August und beim Jahres-
Abbrennen von  

wechsel gestattet. Für besondere Veranstaltungen kann der Gemein-
Feuerwerk
derat Ausnahmebewilligungen erteilen.

§20

Gruben, Sammler, Jauchetröge usw. sind auf sichere Weise zu decken
Sicherung von Gruben
und dürfen auch vorübergehend nicht ohne Aufsicht geöffnet
und Baustellen  

bleiben.

Baustellen, Gräben usw. auf öffentlichem Grund und an öffentlich zu-

gänglichen Orten sind so abzuschranken und zu signalisieren, dass 

keine Unfallgefahr besteht.

§21

Der Eigentümer hat sein Grundstück in geeigneter Weise einzuzäu-

Einzäunungen
nen, wenn dies zur öffentlichen Sicherheit erforderlich ist.

Es ist untersagt, Einzäunungen mit scharfen Spitzen, welche Personen

oder Tiere verletzen können, längs öffentlichen Strassen und Wegen

oder an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Stellen anzubringen.

Einfriedungen an Strassen, Gehwegen und Plätzen dürfen den Ver-

kehr nicht gefährden oder behindern. Bäume, Sträucher und Hecken,

welche die Verkehrssicherheit oder die Sicht auf Strassensignale,

Strassennamentafeln und Hausnummern oder die Strassenbeleuch-
tung beeinträchtigen, sind zurückzuschneiden oder zu entfernen. Im

übrigen gelten die Bestimmungen des kantonalen Strassengesetzes.

§22

Tiere sind so zu halten, dass niemand belästigt wird und weder Men-  
Tierhaltung


sehen, Tiere noch Sachen gefährdet werden oder zu Schaden

kommen.

Gibt die Haltung eines Tieres oder von mehreren Tieren trotz behördli-

cher Mahnung zu weiteren berechtigten Klagen Anlass, so kann der

Gemeinderat geeignete Massnahmen verfügen, insbesondere die

weitere Haltung der betreffenden Tiere verbieten. (§§ 5 und 8 der Ver-

ordnung über allgemeine und Wohnhygiene).

Der Betrieb von Tierheimen sowie öffentliche tiersportliche Veranstal-

tungen bedürfen einer Bewilligung des Gemeinderates.

§23
Wer Raufereien, Schlägereien oder Händel anstiftet oder daran teil- 
Raufereien
nimmt, wird nach den Bestimmungen dieser Verordnung bestraft, so-

fern nicht die Bestimmungen des Strafgesetzbuches zur Anwendung

gelangen.

§24

Das Erregen öffentlichen Ärgernisses wegen ungenügender oder an-  
öffentliches
stössiger Kleidung in der Öffentlichkeit ist verboten. Der Gemeinderat  
Ärgernis
kann Areale bezeichnen, in denen Nacktbaden gestattet ist.

4. Schutz öffentlicher Sachen und des privaten
Eigentums

§25

Die über den Gemeingebrauch hinausgehende Benützung des öffent- 
Gesteigerter
lichen Grundes zu privaten Zwecken aller Art bedarf einer Bewilligung 
Gemeingebrauch
des Gemeinderates. Es kann eine Benützungsgebühr erhoben wer-

den.

§ 26
Jeder Unfug an öffentlichen Sachen oder privatem Eigentum ist un-  
Beschädigung oder 

tersagt. Es ist insbesondere verboten, öffentliche Anlagen und Ein-  
Verunreinigung von
richtungen, Gebäude, Einzäunungen, Strassenleuchten zu verunreini-  
öffentlichen Sachen
gen, mit Farbe zu beschmieren, zu beschädigen, zu verändern oder zu  
oder privatem



entfernen.                                                              

Eigentum
Wer den öffentlichen Grund verunreinigt, hat ihn sofort wieder gehö-

rig zu reinigen. Zuwiderhandelnde haben zumindest die Reinigungs-

kosten zu tragen.

§27

Das Waschen, Reinigen oder Reparieren von Fahrzeugen jeglicher Art 
Arbeiten
auf öffentlichem Grund, an öffentlichen Gewässern und Brunnen, in  
an Fahrzeugen
Wäldern und an Waldrändern ist verboten. Notreparaturen sind

gestattet. Auf privatem Grund sind derartige Arbeiten nur gestattet,

wenn die erforderlichen Einrichtungen zur Verhütung der Gewässer-

verschmutzung vorhanden sind.

§ 28   

Verboten sind:

a) das Ableiten von Abwasser oder anderen unreinen Flüssigkeiten 
Beseitigung von
   aus Schüttsteinen, Aborten, Gruben, Garagen und Vorplätzen usw.
Flüssigkeiten und
   auf die Gehwege, Strassen, Plätze oder in Strassenrinnen usw.; 
Abfällen
b) die Ablagerung von Kehricht, Schutt und Abfallstoffen jeder Art auf

   öffentlichem oder privatem Grund (ausgenommen ist die Kompo-

   stierung von landwirtschaftlichen und Gartenabfällen auf eigenem

   Grund im Sinne der Kehrichtverordnung);

c) die Ablagerung von Schnee von privatem Grund auf öffentliche

   Strassen, Plätze oder Trottoirs.

Im übrigen wird auf die einschlägigen Vorschriften von Bund und Kan-

ton über den Gewässerschutz und das Strassenwesen und auf die

Kanalisationsverordnung der Gemeinde Greifensee, für die Abfallbe-

seitigung auf diejenigen der Verordnung über allgemeine und Wohn-

hygiene sowie die Verordnung über die Kehrichtabfuhr in der

Gemeinde Greifensee verwiesen.

§29
Die Eigentümer und die Bewohner von Gebäulichkeiten haben dafür 
Schutz vor
zu sorgen, dass keine festen Teile und Gegenstände, auch Schnee und 
herabfallenden
Eis, auf öffentliche Plätze, Strassen und Wege fallen. 
Gegenständen
§30

Feste,  Umzüge,  Demonstrationen  und  andere Veranstaltungen 
Feste, Umzüge,

auf öffentlichem Grund bedürfen einer Bewilligung des Gemeinde-
Demonstrationen auf
rates. 

öffentlichem Grund
Der Gemeinderat kann Veranstaltungen auf privatem Grund (im Freien
Veranstaltungen
oder in Räumen) verbieten, wenn sich eine wesentliche Störung der
auf privatem Grund
öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht anders vermeiden lässt.

§31

Gefundene Sachen, die dem Eigentümer nicht unverzüglich direkt zu- 
Gefundene Sachen
rückerstattet werden können, sind der Gemeinderatskanzlei (Fund-

büro) abzugeben.

 5. Gewerbepolizei

§32
Das Plakatwesen ist Sache des Gemeinderates. Er kann für die Bewirt- 
Plakatwesen
schaftung von einzelnen Plakatanschlagstellen Konzessionen erteilen.

Das Anbringen von Plakaten, Reklamen und Wahlvorschlägen usw.

auf öffentlichem Grund und an öffentlichen Sachen, insbesondere an

den gemeindeeigenen mobilen Plakattafeln, bedarf einer Bewilligung

des Polizeivorstandes.

Das Anbringen von Plakaten usw. auf Privatgrund oder an privatem

Eigentum bedarf der Einwilligung des Grundeigentümers.

Die Errichtung von dauernd vermieteten oder kommerziell bewirtschaf-

teten Plakatflächen auf öffentlichem oder privatem Grund ist be-

willigungspflichtig. Die Bestimmungen der Bauordnung der Gemein-

de Greifensee sowie der Verordnung zum Schütze des Greifensees

bleiben vorbehalten.

Auf dauernd vermieteten oder kommerziell bewirtschafteten Plakat-

flächen ist die Werbung für Suchtmittel verboten.

§33

Geld- und Naturalgaben-Sammlungen auf Strassen und Plätzen so-  
Geldsammlungen
wie von Haus zu Haus bedürfen einer Bewilligung des Polizeivorstan-

des. Die Sammler müssen mit entsprechenden Ausweisen versehen

sein.

§34

Das Feilbieten von Waren, Baum- und Feldfrüchten, Bedarfsartikel  
Feilbieten von Waren
usw. richtet sich nach dem kantonalen Gesetz über die Märkte und das

Wandergewerbe.

§35

Für die Ausführung gewerbsmässiger Personentransporte und die 
Taxis
Benützung öffentlichen Grundes für Taxistandplätze bedürfen Fahr-

zeughalter und Fahrzeugführer einer Bewilligung des Gemeinderates.

Diese wird nur erteilt, wenn die Gesuchsteller für einen ordnungsge-

mässen Betrieb Gewähr bieten.

Im übrigen wird auf die einschlägigen Vorschriften des Bundes und

des Kantons verwiesen.

6. Verkehr
§36

Bezüglich der Handhabung der Strassen- und Verkehrspolizei wird  
Übergeordnete
auf die einschlägigen Erlasse von Bund und Kanton verwiesen.       
Erlasse
§37

Das Parkieren von Lastwagen, Wohnwagen, Fahrzeuganhängern und  
Abstellen von
Booten auf öffentlichen Strassen und Plätzen während mehr als einer  
Fahrzeugen auf
Woche ist bewilligungspflichtig.                           
öffentlichem Grund
Vorschriftswidrig oder ohne vorschriftsgemässe Kontrollschilder auf

öffentlichem Grund parkierte Fahrzeuge (Motorfahrzeuge, Fahrräder,

Anhänger, Schiffe usw.) sowie Fahrzeuge und Gegenstände, die

öffentliche Arbeiten oder eine rechtmässige Benützung des öffentli-

chen Grundes behindern oder gefährden, können die Polizeiorgane

wegschaffen oder wegschaffen lassen, sofern der Besitzer oder Halter

innert nützlicher Frist nicht erreicht werden kann oder die Anordnun-

gen der Polizeiorgane nicht befolgt werden.

Der Besitzer oder Halter hat die Kosten zu bezahlen, die durch die poli-

zeilichen Massnahmen entstehen.

§38

Das unberechtigte Abstellen von Fahrzeugen auf nicht öffentlichem 
Abstellen von
Grund ist verboten und kann auch ohne Anzeige des Grundeigentü-  
Fahrzeugen auf
mers bestraft werden,                                         
privatem Grund
Es ist verboten, Motorfahrzeuge ohne Nummernschild auf privatem

Grund im Freien abzustellen, falls dadurch das Landschafts- oder

Ortsbild beeinträchtigt wird.

§ 39

Flugveranstaltungen mit Hubschraubern werden in der Regel nicht 
Helikopter
bewilligt. Über Ausnahmen entscheidet der Gemeinderat.

Helikopterstarts und Landungen für Not- und Spezialtransporte sind

gestattet.

7. Flurpolizei

§40

Das unberechtigte Gehen, Fahren und Reiten über fremdes Grund- 
Grundsatz
eigentum ist verboten und wird auf Anzeige des Eigentümers bestraft.

§41

Das Betreten und Befahren des markierten und eingezäunten Natur- 
Naturschutzgebiet
schutzgebietes sowie der Schilfzonen ist verboten. Von diesem Verbot

ausgenommen sind die mit der Pflege beauftragten Personen sowie

die jeweiligen Grundeigentümer.

Wald- und Feldfrevel, insbesondere das Abreissen oder Ausgraben

von Pflanzen sowie das Ansiedeln von standortfremden Pflanzen und

Tieren im Naturschutzgebiet, sind verboten.

§42

Das Campieren ohne Bewilligung des Polizeivorstandes ist verboten. 
Campieren
§43
Hundehalter haben ihre Hunde so zu warten und zu beaufsichtigen, 
Hundehaltung
dass keine Gehwege, Trottoirs, Parkanlagen, fremde Gärten oder land-
- Verunreinigungen
wirtschaftliche Kulturen verunreinigt werden.

In Wäldern, an Waldrändern, auf landwirtschaftlich genutztem Land 
- Laufenlassen  

sowie zur Nachtzeit im Freien dürfen Hunde nicht unbeaufsichtigt ge- 

von Hunden  

lassen werden.

In der Zeit vom 1. März bis 30. November ist das Laufenlassen von

Hunden in landwirtschaftlich genutztem Land verboten.

§44

Unberechtigten ist es verboten, im Naturschutzgebiet oder im Wald 
Anzünden von Feuern  

ein Feuer zu entfachen.

8. Lärm und andere Immissionen

§45

Als Immissionen im Sinne dieser Verordnung gelten unerwünschte 
Definition
Einwirkungen wie Lärm, Erschütterungen, Staub, Licht, Gase, Dämpfe

und üble Gerüche.

§46

Es wird auf die einschlägigen Vorschriften von Bund und Kanton ver-

wiesen (Bundesgesetz über den Strassen verkehr, kantonales Straf-

und Vollzugsgesetz, Eidgenössisches Arbeitsgesetz, Gesetz über die

öffentlichen Ruhetage und über die Verkaufszeit im Detailhandel, Ver-

ordnung über allgemeine und Wohnhygiene, Verordnung über den

Baulärm usw.).

§47

Niemand darf Immissionen verursachen, die durch rücksichtsvolle 
Vermeiden von
Handlungsweise vermieden oder vermindert werden können.        
Immissionen:

Landwirtschaftliche, gewerbliche und private Tätigkeiten, insbeson-  
Grundsatz
dere Tierhaltung, sowie die Benutzung von Geräten, Maschinen, Fahr-

zeugen und anderen Vorrichtungen, dürfen nicht zu Immissionen füh-

ren, die durch übliche oder zumutbare Vorkehrungen vermieden oder

vermindert werden können.

§48

An öffentlichen Ruhetagen richtet sich der Lärmschutz grundsätzlich 
Sonntagsruhe
nach dem Gesetz über die öffentlichen Ruhetage und über die Ver-

kaufszeit im Detailhandel von 14. März 1971.

Während des Gottesdienstes ist jeder Lärm in seiner Hörweite ver-

boten.

§49

Lärmimmissionen durch Industrie, Gewerbe und andere private und 
Lärmige Arbeiten:

öffentliche Arbeiten (mit Ausnahme des Baugewerbes) sowie lärmige  
Allgemeine
Haus- und Gartenarbeiten, insbesondere Rasenmähen, unterliegen  
Vorschriften
folgenden Vorschriften:

a) Um Lärm zu vermindern, sind alle organisatorischen und nach dem

   jeweiligen Stand der Technik möglichen und zumutbaren Mass-

   nahmen vorzukehren. Nötigenfalls sind die Arbeiten zeitlich zu be-

   schränken oder zu staffeln, oder an geeignete Stellen, allenfalls in

   geschlossene Räume zu verlegen.

b) Kann der Lärm durch solche Massnahmen nicht genügend vermin-

   dert werden, sind die Arbeiten oder der Betrieb einzustellen.

§50

Lärmintensive Arbeiten im Sinne von §49 sind nur zu folgenden Zeiten  
Lärmige Arbeiten:

zulässig:                                                                    
Zeitliche
Montag-Freitag 07.00-12.00 und 14.00-19.00 Uhr,              
Einschränkungen
Samstag       
09.00-12.00 und 14.00-17.00 Uhr.

An Sonn- und allgemeinen Feiertagen sind derartige Arbeiten unzu-

lässig.

Der Gemeinderat kann Ausnahmen bewilligen.

§51

Der Gemeinderat kann Höchstgrenzwerte für den von einzelnen wie-  
Höchstgrenzwerte
derkehrenden Arbeiten herrührenden Lärm festlegen, wobei in der

Regel die (Richtlinien für Höchstgrenzwerte) der kantonalen Lärm-

bekämpfungskommission massgebend sind.

§52

Neben der kantonalen Verordnung über den Baulärm vom 27. No-  
Lärmige
vember 1969 gelten folgende Bestimmungen:                    
Bauarbeiten
Der Lärm von Kompressoren, Pressluftgeräten, Betonmischern, Lade-

und Erdbewegungsgeräten und ändern besonders lärmigen Einrich-

tungen ist durch geeignete Vorrichtungen wirksam zu dämpfen. Ins-

besondere sind Verbrennungsmotoren mit wirksamen Schalldämp-

fern zu versehen. Der Gemeinderat kann Maschinen und Werkzeuge

mit elektrischem oder anderem leisem Antrieb vorschreiben.

Von 12.00-13.00 und von 19.00-07.00 Uhr sind lärmige Bauarbei-

ten verboten. Für lärmige Bauarbeiten, die aus technischen Gründen

nicht unterbrochen oder aus betrieblichen Gründen nur während die-

ser Sperrzeiten ausgeführt werden können, kann der Polizeivorstand

Ausnahmen erteilen.

Zum besseren Schutz von Schulen, Alters- und Erholungsheimen, Kir-

chen usw. kann der Polizeivorstand zu bestimmten Zeiten lärmige

Bauarbeiten ganz einstellen lassen.

§53

Maschinen und Geräte für Landwirtschaft und Garten, wie insbeson- 
Lärmige Maschinen
dere Rasenmäher, Kreis- und Kettensägen, sind so zu unterhalten und 
und Geräte in der
zu bedienen, dass Lärm möglichst vermieden wird. Verbrennunsmo- 
Landwirtschaft
toren sind mit wirksamen Schalldämpfern zu versehen; sie haben den

Normen der Bundesgesetzgebung über Arbeitsmaschinen zu ent-

sprechen.

Knallgeräte und Lautsprecher, die dem Verscheuchen von Tieren die-

nen, sind in Wohngebieten und deren näherer Umgebung verboten.

§54

Sportveranstaltungen im Freien müssen um 22.00 Uhr beendet sein. 
Sportveranstaltungen
Der Polizeivorstand kann in besonderen Fällen weitergehende zeitli-

che Einschränkungen anordnen oder Ausnahmen bewilligen.

§55

Das Betreiben von Modellflugzeugen, Go-Karts und anderen Spiel- 
Spielzeuge mit

zeugen mit Verbrennungsmotor im Freien ist untersagt. Der Ge-
Verbrennungsmotor
meinderat kann Ausnahmen bewilligen.

§ 56

Wirtschaften, Versammlungsräume, Kegelbahnen und ähnliche Ein- 
Lärm aus
richtungen sind so zu betreiben, dass Drittpersonen durch Lärm nicht
Wirtschaften
belästigt werden. Wo die Nachbarschaft gestört wird, sind Fenster

und Türen stets geschlossen zu halten.

Der Polizeivorstand kann in besonderen Fällen zusätzliche Schutz-

massnahmen und zeitliche Einschränkungen anordnen oder Ausnah-

men bewilligen.

§57

Die Einrichtung von sogenannten Privatclubs und anderen Unterhal- 
Privatclubs und
tungsstätten bedarf einer Bewilligung des Gemeinderates. Die Bewil- 
andere
ligung kann verweigert werden, wenn nach Erfahrung eine Belästi- 
Unterhaltungsstätten
gung der Nachbarschaft zu erwarten ist.

Gibt der Betrieb eines Privatclubs oder einer anderen Unterhaltungs-

stätte immer wieder zu berechtigten Klagen der Nachbarschaft An-

lass, so kann der Gemeinderat Einschränkungen oder sogar die Ein-

stellung des Betriebes verfügen.

§ 58
Singen, Musizieren und der Gebrauch von Tonwiedergabegeräten,  
Singen, Musizieren,

Lautsprechern und Verstärkeranlagen dürfen die Nachbarn nicht be-  
Gebrauch von Ton-

lästigen und sind im Freien von 22.00 bis 07.00 Uhr untersagt. Dies  
Wiedergabegeräten
gilt auch für Personen, die beruflich musizieren oder singen.

Der Polizeivorstand kann zusätzliche Schutzmassnahmen und weiter-

gehende zeitliche Einschränkungen anordnen oder Ausnahmen be-

willigen.


§59

Lautsprecher, Megaphone und andere Verstärkeranlagen dürfen im  
Verwendung von
Freien, insbesondere auf Motorfahrzeugen, sowie in Zelten u. ä. nur  
Lautsprechern
mit Bewilligung des Polizeivorstandes und nur zu den in der Bewilli-  
im Freien
gung genannten Zeiten betrieben werden. Die Verwendung derartiger

Geräte zu Werbezwecken ist untersagt.

§60

Das Feuern mit Böllern, Mörsern und dergleichen, z. B. an Hochzeiten  
Sprengungen
und anderen Anlässen, ist ohne polizeiliche Bewilligung untersagt,  
und Explosione
Für Sprengungen im Zusammenhang mit Bauarbeiten gelten die Vor-

schriften der Verordnung über den Baulärm und des eidg. Spreng-

stoffgesetzes.

§61

Das Düngen mit Jauche, Klärschlamm oder Mist in Wohngebieten
Düngen
oder deren näherer Umgebung ist nur Montag bis Freitag gestattet.

Bei gefrorenem Boden ist das Düngen mit Flüssigkeiten verboten.

§62

In Wohngebieten und deren näheren Umgebung dürfen landwirt-   
Verbrennen
schaftliche und Gartenabfälle nur in dürrem Zustand und bei trocke-  
von Abfällen
ner Witterung verbrannt werden. Dabei dürfen keine wesentlichen

Geruch-, Rauch- oder Hitzeeinwirkungen auf die Nachbarschart ent-

stehen.

Im übrigen ist das Verbrennen von Kehricht und Abfällen aller Art ver-

boten.

9. Wirtschaftswesen

§63

Für die Wirtschaftspolizei wird auf die einschlägigen Bestimmungen  
Übergeordnete
des Gesetzes über das Gastwirtschaftsgewerbe und den Klein- und  
Erlasse
Mittelverkauf von alkoholhaltigen Getränken und der zugehörigen

Verordnung verwiesen.

§64

Die Polizeistunde (gesetzlicher Wirtschaftsschluss) wird auf 24.00  
Polizeistunde
Uhr angesetzt. Für die Zeitbestimmung ist die Sprechende Uhr der

PTT massgebend.

§65                                                   '
Die Polizeistunde ist aufgehoben (<Freinacht>) am Silvester, Neujahrs- 
Aufhebung
tag sowie Fastnachtssamstag und -sonntag. 
der Polizeistunde
Unter Verzicht auf einen dieser Tage kann einem Patentinhaber bewil-

ligt werden, an einem ändern Tag eine öffentliche Freinacht abzuhal-

ten. Entsprechende Gesuche sind mindestens 10 Tage vorher dem

Gemeinderat einzureichen.

§66
Die Polizeistunde wird bis 02.00 Uhr hinausgeschoben (<Verlänge- 
Aufschub
rung>) am Berchtoldstag, Fastnachtsmontag, 1. Mai, 1. August sowie 
der Polizeistunde
nach Versammlungen der Politischen Gemeinde, der Schul- und der

Kirchgemeinde.

Bei Festen oder anderen öffentlichen Veranstaltungen kann der Ge-

meinderat die Polizeistunde allgemein bis 02.00 Uhr hinausschieben

oder aufheben.

§67

Einem Patentinhaber kann auf Gesuch hin, das mindestens fünf Tage 
Geschlossene
vorher dem Gemeinderat einzureichen ist, für geschlossene Gesell-
Gesellschaft
schaften die Aufhebung der Polizeistunde oder deren Aufschub bis

längstens 02.00 Uhr bewilligt werden.

Ausnahmsweise können derartige Gesuche bis 20.00 Uhr des betref-

fenden Tages verspätet eingereicht werden.

§68

Keine Bewilligung für Freinächte und den Aufschub der Polizeistunde 
Hohe Feiertage
werden erteilt für die Vorabende hoher Feiertage und diese Tage

selbst.

§69

Für die Aufhebung oder Verlängerung der Polizeistunde wird eine vom
Gebühren
Gemeinderat festzusetzende Gebühr erhoben. 

Jedem Ortsverein werden pro Kalenderjahr für zwei Verlängerungen

bis 02.00 Uhr die Gebühren erlassen.


Für verspätet eingereichte Gesuche ist eine zusätzliche Gebühr 

zu entrichten.

§70

Die Wirte sind zur Aufrechterhaltung von Ordnung und guter Sitte in 
Verantwortlichkeit
ihren Lokalen verpflichtet. Gäste, die sich ungebührlich benehmen, 
der Wirte
können aus dem Lokal gewiesen werden. Wer dieser Aufforderung

nicht Folge leistet, macht sich strafbar. Lärm in den Wirtschaften, wo-

durch die Nachbarschaft in der Nachtruhe gestört oder sonst in er-

heblichem Masse belästigt wird, ist untersagt.

§71

Wird durch den Betrieb von Wirtschaften oder anderen Vergnü- 
Massnahmen
gungsstätten die Nachtruhe gestört, so können die Polizeiorgane die
bei Störung
Schliessung für die betreffende Nacht anordnen.
der Nachtruhe
Wird die Nachtruhe wiederholt gestört, so kann der Gemeinderat für

die Dauer von bis zu sechs Monaten die Schliessung vor der Polizei-

stunde anordnen.

Der Antrag auf Patententzug bleibt vorbehalten.

10. Straf- und Schlussbestimmungen
§72

Gesuche um Polizeibewilligungen sind in der Regel schriftlich einzu-  
Pollzeibewilligungen
reichen und zu begründen.

Polizeibewilligungen können an Bedingungen geknüpft und mit Auf-

lagen versehen werden.

Polizeibewilligungen können entzogen werden, wenn die Vorausset-

zungen für ihre Erteilung nicht mehr gegeben sind oder wenn Bedin-

gungen und Auflagen nicht eingehalten werden.

§73

Die Polizeiorgane sind berechtigt, die notwendigen Kontrollen durch-  
Kontrollen durch die
zuführen und die für die Wiederherstellung des rechtmässigen Zu-  
Polizeiorgane
Standes notwendigen Anordnungen zu treffen.

§74

Polizeiliche Massnahmen können nötigenfalls unter Anwendung von  
Verwaltungszwang
Verwaltungszwang (unmittelbarer Zwang; Ersatzvornahme) durch-

gesetzt werden.

Zur Verhinderung einer strafbaren Handlung oder zur Abwehr einer

Gefahr ist die sofortige Anwendung von Verwaltungszwang zulässig.

Die Kosten polizeilicher Massnahmen und des Verwaltungszwanges

werden den Verantwortlichen auferlegt.

§75
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird 
Strafkompetenz der

vom Polizeivorstand oder vom Gemeinderat mit Polizeibusse bis Fr. 
Gemeindebehörde
100.- bestraft, sofern nicht das Schweizerische Strafgesetzbuch oder

andere Gesetze und Verordnungen zur Anwendung gelangen. In

leichten Fällen kann an Stelle einer Busse ein Verweis erteilt werden.

Fehlbaren werden zudem eine Spruchgebühr sowie die Untersu-

chungs-, Ausfertigungs- und Zustellungskosten auferlegt.

§76

Hält der Gemeinderat eine höhere Busse als Fr. 100.-oder eine Haft- 
Überweisung
strafe für angemessen, so überweist er den Fall an das Statthalteramt, 
an den Statthalter
sofern dessen Zuständigkeit auf Grund der zur Anwendung gelangten

Strafbestimmungen gegeben ist.

§77

Gegen die Strafverfügung der Polizeibehörden kann nicht rekurriert 
Verlangen
werden. Dagegen kann der Bestrafte innert 10 Tagen von der Eröff- 
der gerichtlichen
nung des Entscheides an gerechnet, gerichtliche Beurteilung verlan-
Beurteilung
gen. Dem Fehlbaren ist hievon mit der Bemerkung Kenntniszugeben,

dass Stillschweigen als Anerkennung der Strafe aufgefasst wird

(5 346 der Strafprozessordnung).

§78

Die Polizeiorgane sind ermächtigt, bei bestimmten häufig vorkom- 
Vereinfachtes
menden Übertretungen Bussen in einem vereinfachten Verfahren ein- 
Verfahren
zuziehen. Gebühren werden dabei nicht erhoben. Der Beschuldigte

kann in jedem Fall auf der Durchführung des ordentlichen Verfahrens

bestehen. Der Gemeinderat bestimmt den Bussentarif.

§79

Diese Verordnung tritt nach der Genehmigung durch die Polizeidirek- 
Schlussbestimmung
tion des Kantons Zürich am Tage nach der amtlichen Veröffentlichung

in Kraft.

Auf denselben Zeitpunkt wird die Polizeiverordnung vom 5. April

1965 aufgehoben.

Greifensee, den 11. Mai 1982

GEMEINDERAT GREIFENSEE

Der Präsident: Kurt Müller

Der Gemeinderatsschreiber: Hansruedi Strebel

Die Polizeidirektion des Kantons Zürich hat diese Verordnung am 

18. Mai 1982 genehmigt.

Amtliche Veröffentlichung im

Amtsblatt des Kantons Zürich

vom 8. Juni 1982
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